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Satzung

§ 1 Vereinsname, Vereinszweck

(1) Der Verein führt den Namen

„Pro Airport e.V.“

Der Verein soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Dortmund eingetragen werden. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Dortmund. Er ist überparteilich und verfolgt keine eigenen wirtschaftlichen Zwecke.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpf-Geschäftsjahr und endet am 31.12.2007.

(4) Der Zweck des Vereins ist, die Bevölkerung über Vorteile von Flughäfen, insbesondere den Dortmund Airport 21, in den umliegenden Regionen zu informieren und Verkehrskonzepte im Zusammenhang mit dem Dortmund Airport 21 zu unterstützen und die Bevölkerung über Inhalte der Verkehrskonzepte zu informieren.

§ 2 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann werden, wer Zweck und Satzung anerkennt. Über den schriftlichen Antrag der Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(3) Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderquartals möglich. Er ist schriftlich dem Vorstand gegenüber zu erklären. Bei einem Austritt gelten die Regelungen des § 7 Absatz 3 dieser Satzung. 

(4) Der Ausschluss erfolgt bei vereinsschädigendem Verhalten. Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied mit Einschreiben/ Rückschein zuzustellen. Das betroffene Mitglied kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließungsbeschluss. 

§ 3 Organe 

Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 4 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:

a) dem/der Vorstandsvorsitzenden, 

b) den zwei stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) einem/er Schatzmeister/in 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von dem/von der  Vorstandsvorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Vorstandes vertreten. 

(3) Der/die Schatzmeisterin übernimmt auch die Funktion eines/er Schriftführers/in. 

(4) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Amtsperiode eines Geschäftsjahres in geheimer Wahl gewählt, und zwar durch einfache Mehrheit der in der Versammlung erschienenen Mitglieder. Vorstandsmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein. Da das erste Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr ist und bereits am 31.12.2007 endet, der Vorstand sowohl für das Rumpfjahr als auch für das Jahr 2008 gewählt werden soll, endet die Amtsperiode des ersten zu wählenden Vorstandes am 31.12.2008.

(5) Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes.

(6) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Beschlüsse werden nach den in der Geschäftsordnung festgelegten Mehrheiten gefasst. 

§ 5 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich einmal vom/von der Vorstandsvorsitzenden unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen durch persönliche Einladung per E-Mail einzuladen. Sofern das Mitglied keine E-Mail-Adresse besitzt, erfolgt eine persönliche schriftliche Einladung. Die Mitglieder haben zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Einladung ihre  E-Mail-Adresse und/oder ihre jeweils aktuelle Adresse dem Vorstand bekannt zu geben. Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen einberufen werden, wenn 1/3 der Mitglieder dies unter Angabe der Gründe beantragt oder das Vereinsinteresse dies erfordert. 

(2) Mit der Einladung zur Mitgliederversammlung ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. Die Tagesordnung kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung geändert oder ergänzt werden.

(3) Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten:

a) Entgegennahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung durch den Vorstand,

b) Wahl und Entlastung des Vorstandes,

c) Wahl von Kassenrevisoren,

d) Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrags,

e) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung,

f) Beschlussfassung über die Berufung eines Mitgliedes gegen seinen Ausschluss durch den Vorstand.

(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit, es sei denn, in dieser Satzung sind qualifizierte Mehrheiten bei einer Beschlussfassung vorgesehen. Die bei einer Abstimmung als Enthaltung abgegebene Stimme gilt als ungültige Stimme.

(5) Eine Änderung der Satzung bedarf einer Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder. Anträge auf Satzungsänderung müssen dem Vorstand schriftlich mindestens 2 Wochen vor einer Mitgliederversammlung eingereicht werden.

(6) Eine  Änderung des Vereinszwecks bedarf der Mehrheit von ¾ aller Vereinsmitglieder. 

(7) Der Verein kann aufgelöst werden, wenn 1/3 der Mitglieder die Auflösung beantragen   und ¾ der erschienenen Mitglieder einer Mitgliederversammlung die Auflösung beschließen.

(8) Über jede Versammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Protokollführer der Mitgliederversammlung und einem weiteren Vorstandmitglied unterzeichnet werden muss. Durch die Aufnahme von Beschlüssen (Ort, Zeit, Abstimmungsergebnisse) in das Protokoll wird die Beurkundung von Beschlüssen vorgenommen.

(9) Die Mitgliederversammlung wird vom/von der  Vereinsvorsitzenden geleitet. Ist dieser/diese verhindert übernimmt die Leitung der Mitgliederversammlung ein/e stellvertretende/r Vorsitzende/r. 

Sollten auch diese verhindert sein, so ist ein/e Versammlungsleiter/in zu wählen.

(10) Soll eine Abstimmung geheim stattfinden, ist diese von mindestens 7 Mitgliedern zu beantragen. 

§ 6 Beirat

(1) Der Verein kann zur Erledigung seiner Ziele einen Beirat einsetzen.

(2) Die Mitglieder des Beirates werden vom Vorstand ernannt.

(3) Die Mitglieder des Beirates brauchen nicht Vereinsmitglieder zu sein.

§ 7 Vereinseinnahmen

(1) Die Einnahmen des Vereins bestehen aus freiwilligen Spenden und den Mitgliedsbeiträgen.

(2) Der Verein erhebt einen Mitgliedsbeitrag in einer Höhe von € 12,-- pro Geschäftsjahr (Jahresbeitrag). Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Mitgliedsbeitrag ist bei Eintritt in den Verein fällig und zahlbar. Bei einem Eintritt eines Mitgliedes im laufenden Kalenderjahr ist der Jahresbeitrag für das laufende Kalenderjahr in voller Höhe zu entrichten; Gleiches gilt für das Rumpfgeschäftsjahr 2007. 

(3) Bei einem Austritt aus dem Verein während eines laufenden Kalenderjahres erfolgt keine anteilige Erstattung des Mitgliedsbeitrages. Ein ausgeschiedenes Mitglied hat keinen Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen. 

(4) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.

(5) Bei Auflösung fällt das Vermögen des Vereins der Stadt Dortmund zu, die es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat, § 55, Absatz 1, Ziffer 4 Abgabenordnung ist zu beachten.

§ 8 Sonstiges

Sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt, gelten die Regelungen über den eingetragenen Verein nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

